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Amts- und Informationsblatt der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mit 
den Gemeinden: Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube

Gutenborn
Amtlicher Teil

Wahlbekanntmachung
1. Am  06.11.2016
 findet die  Bürgermeisterwahl
 in der Gemeinde Gutenborn
 statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
 Etwa notwendig werdende Stichwahlen finden am 

20.11.2016 statt.
2. Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt:
 Gemeinde Gutenborn 
  021 Bergisdorf
  022 Droßdorf
  023 Kuhndorf
  024 Heuckewalde
  025 Schellbach
  026 Ossig
  027 Lonzig 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 

zum 12.10.2016 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte 
Person wählen kann.

3. Jede wählende Person hat eine Stimme.
4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal 

bereitgehalten.
 Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und jeweils ein 

Feld für jede Bewerberin/jeden Bewerber zur Kennzeichnung.
5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass 

sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise die Bewerberin/den Bewerber zweifelsfrei kennzeich-
net, der oder dem sie ihre Stimme geben will.

 Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimmzettel, 
sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstan-
des über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur in 
dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Wahlgebietes oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zustän-

digen Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 

amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen.

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
 a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbe-

obachtet ihren Stimmzettel.
 b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 

Wahlumschlag und verschließt diesen.
 c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 

die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl.

 d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
briefumschlag.

 e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
 f) Sie übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefum-

schlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahl-
brief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die 
Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

 Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, 
sind dem Wahlschein zu entnehmen.

 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollzie-
hen, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel 
nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet 
hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

11. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, 
soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist

12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche 
Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

 
Droyßig, den 11.10.2016
handelnd im Auftrag der Gemeinde Gutenborn

Hartung
Verbandsgemeindebürgermeisterin
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Bekanntmachung der zuständigen Wahllokale für die Bürgermeisterwahl  
in der Gemeinde Gutenborn am 06.11.2016
(evtl. Stichwahlen am 20.11.2016)

Ortsteile Wahlbezirk und zuständiges Wahllokal
Bergisdorf, Golben, Großosida 021 Bergisdorf Gemeinderaum

Schulberg 13b
06712 Gutenborn OT Bergisdorf

Droßdorf, Frauenhain, Rippicha,
Röden, Zetzschdorf

022 Droßdorf Grundschule Droßdorf
Schulweg 23
06712 Gutenborn OT Droßdorf

Kuhndorf 023 Kuhndorf Schutzhütte
Stadtweg
06712 Gutenborn OT Kuhndorf

Heuckewalde, Loitzschütz, Giebelroth 024 Heuckewalde Feuerwehrgerätehaus
Pölziger Str. 1
06712 Gutenborn OT Heuckewalde

Schellbach 025 Schellbach Dorfgemeinschaftshaus
Schneidergasse 22
06712 Gutenborn OT Schellbach

Ossig 026 Ossig Festhalle
Sonnenhöhe
06712 Gutenborn OT Ossig

Lonzig 027 Lonzig Kulturraum Lonzig
Lonziger Hauptstraße 11
06712 Gutenborn OT Lonzig

Gemeindewahlausschuss

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde  Gutenborn am 06.11.2016
Der gemeinsame Gemeindewahlausschuss hat am 11.10.2016 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekanntmachung vom 
27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl zuzulassen:

Lfd.
Nr.

Name, Vorname der/des Bewerberin/
Bewerbers

Geburtsjahr Beruf Anschrift

1 Hähnlein, Uwe
(Bürgervereinigung Gutenborn)

1954 Gemeindearbeiter Schneidergasse 23
06712 Gutenborn

2 Leier, Stefan
(CDU)

1983 Angestellter Röden 1
06712 Gutenborn

3 Waehler, Lothar
(AfD)

1959 Selbstständiger Heizungs- u. 
Sanitärinstallateur

Geraer Str. 21
06712 Gutenborn

Gemäß § 63 KVG LSA vom 17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu geben, sich den 
Bürgern in mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.

Die Vorstellung der Bewerber findet am Donnerstag, dem 27.10.2016 um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Droßdorf, Schulweg 23 
in Droßdorf statt.

Droyßig, den 11.10.2016

T. Köhler
Gemeindewahlleiter 

Wahlbehörde:
Gemeinde Gutenborn
Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig

Bekanntmachung
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
Termin: 07.11.2016 um 17.30 Uhr
Betr.: gemeinsamer Gemeindewahlausschuss Bürgermeister-
wahl Gutenborn

Anschrift Sitzungsraum:
Sitzungssaal
Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl 

in der Gemeinde Gutenborn
 bzw. einer erforderlichen Stichwahl

Sonstige Hinweise:
Jedermann hat zu der Sitzung Zutritt.

Droyßig, den 11.10.2016

T. Köhler (Wahlleiter)
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Ende Amtlicher Teil


